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Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen durch die Democracy lntelligence gGmbH 

Sehr geehrter Herr Lange, 

auf Grundlage unseres jüngsten Austauschs und der im Nachgang erfolgten gemeinnützigkeitsrecht­
lichen Prüfung darf ich Ihnen nachfolgend die rechtliche Einschätzung zu der Frage des zulässigen 
Zeitpunkts der erstmaligen Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen durch die Democracy lntelli­
gence gGmbH mitteilen. 

1. Rechtslage 

Nach § 63 Abs. 5 Abgabenordnung (AO) dürfen Zuwendungsbestätigungen nur nach amtlich vorge­
schriebenem Vordruck und nur durch solche Körperschaften ausgestellt werden, die zum Empfang 
steuerbegünstigter Zuwendungen berechtigt sind. 

Diese Berechtigung kann sich ergeben aus: 

• einem Freistellungsbescheid oder einer Anlage „Gemeinnützigkeit" zum Körperschaft­
steuerbescheid (jeweils nicht älter als fünf Jahre), oder 

• einem Bescheid über die Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen der Ge­
meinnützigkeit gemäß§ 60a Abs. 1 Satz 1 AO (nicht älter als drei Jahre). 
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2. Aktuelle Situation der Democracy lntelligence gGmbH 

Der Democracy lntelligence gGmbH liegt bislang kein Feststellungsbescheid gemäß § 60a AO 
oder eines der unter 1. bezeichneten Dokumente vor. 

Die Finanzverwaltung hat jedoch am 03. September 2025 schriftlich bestätigt, dass die Satzung 
der gGmbH den gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben der Abgabenordnung entspricht. 

3. Rechtsfolgen 

• Nach Auffassung der Finanzverwaltung und der Literatur darf die gGmbH bereits vor Ertei­
lung des Feststellungsbescheids gem. § 60a AO Spenden vereinnahmen. 

• Zuwendungsbestätigungen dürfen jedoch erst nach Erteilung cles FeststeUungsbe­
scheids nach§ 60a AO ausgestellt werden. 

4. Zusammenfassung 

Die Democracy lntelligence gGmbH kann bereits jetzt Spenden entgegennehmen, ist jedoch erst 
nach Erlass des Feststellungsbescheids gemäß § 60a AO zur Ausstellung von Zuwendungsbe­
stätigungen berechtigt. 

Für Rückfragen oder eine weitergehende Abstimmung stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit 
- auch telefonisch - zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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~ ~ ~rüfer 
Rechtsanwalt 
Steuerberater 
Partner 

H . (~ trk-... 
Maike Gerdsen 
Steuerassistentin 

Seite 2 von 2 


